
Depotwartung
mit beiliegendem Angebot

zwischen

JEDV-Paul Jenik
Dorfstraße 79,

9546 Bad Kleinkirchheim
und

~Wartungsnehmer~



A. Allgemeine Depotbedingungen

1. Depotgegenstand
Mit der Depotwartung versichert die JEDV Paul Jenik gegenüber dem Kunden, dass die
gegenständlichen Geräte auf Lager gehalten werden und jederzeit zur Verfügung stehen. Der
Depotwartungsvertrag ist immer fixer Bestandteil des JEDV Paul Jenik Wartungsvertrages
welcher diesem Vertrag beigelegt ist.

2. Vertragsabschluß
2.1 Der Vertrag kommt mit Unterzeichnung der Vertragsformulare durch den Kunden, vorbehaltlich

deren Gegenzeichnung durch die JEDV Paul Jenik, zustande und erhält seine Gültigkeit ab
Vorlage bei JEDV Paul Jenik.

2.2 Mündliche Erklärungen oder Zusicherungen von Vertriebsbeauftragten oder sonstigen
Vertretern der Firma JEDV Paul Jenik werden erst mit schriftlicher Bestätigung durch JEDV
Paul Jenik wirksam und Bestandteil dieses Vertrages.

2.3 Der Vertragsgegenstand kann durch Unterzeichnung zusätzlicher Depotangebote erweitert
werden. Diese Depotangebote sind dann auch zwingender Bestandteil dieses Vertrages.

2.4 Auch im Übrigen gelten bei einer Erweiterung des Vertragsgegenstandes die Bestimmungen
dieses Vertrages, ohne dass deren nochmalige ausdrückliche Vereinbarung notwendig wäre.

3. Depotbeginn, Vertragsdauer, Kündigung
3.1 Der Beginn des Depots ist in der Depotwartung oder entsprechender Auftragsbestätigung von

JEDV Paul Jenik eindeutig festgelegt.
3.2 Der Depotvertrag wird auf einen Zeitraum von 3 Jahren abgeschlossen. Unter Einhaltung der

Mindestlaufzeit kann jeder Vertragspartner den Depotvertrag ganz oder nur zum Teil (d.h.
einzelne Geräte betreffend) mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende kündigen.

4. Depotumfang
Im Sinne dieses Vertrages wird unter Depot verstanden, dass die hier näher bezeichneten
Geräte bei der JEDV Paul Jenik auf Lager gehalten werden um bei Wartungsarbeiten auf
diese Geräte zugreifen zu können und somit die Stehzeit beim Kunden zu verkürzen. Dieser
Depotvertrag beinhaltet jedoch keinen kostenlosen Austausch der Hardware.

5. Vergütung
5.1 Die Grundlage für die Depotgebühren ergibt sich aus dem Depotangebot.
5.2 Der Berechnungszeitraum ist jeweils ein Jahr.
5.3 Die Depotgebühren sind halbjährlich im Voraus zu zahlen. Die Depotgebühren sind ohne Abzug

zahlbar nach Rechnungserhalt.
5.4 Die auf den Depotbestätigungen oder Auftragsbestätigungen angegebenen

Preise enthalten weder Umsatzsteuer noch sonstige Steuern oder Abgaben. Wird innerhalb des
Berechnungszeitraumes der Umsatzsteuersatz oder die Sätze sonstiger Steuern oder Abgaben
geändert, gelten die Zeiträume mit den jeweils geltenden Sätzen als getrennte
Berechnungszeiträume.

5.5 Sämtliche Depotgebühren unterliegen den Veränderungen des Gesamtindex
der Verbraucherpreise 1976 bzw. bei dessen Entfall des entsprechenden Nachfolgeindex. Für
die Berechnung wird der Index des letzten Monates eines jeden Kalenderhalbjahres
(Berechnungsmonat) herangezogen. Die Depotgebühren erhöhen oder vermindern sich im
gleichen Verhältnis, in welchem sich der für die zuletzt zu entrichtende Depotgebühr
maßgebende Index erhöht oder vermindert hat. Beträgt der Unterschied nicht mehr als 5 %,
unterbleibt eine Wertanpassung, doch ist der Unterschied bei späterer Änderung des Index zu
berücksichtigen. Beträgt der Unterschied mehr als 5 % und unterbleibt trotzdem ganz oder
teilweise eine Wertanpassung, kann dieser Unterschied bei späteren Wertanpassungen
angerechnet werden.

5.6 Depotgebühren und Depotkonditionen können von JEDV Paul Jenik mit einer
Frist von 3 Monaten zum Beginn des Berechnungszeitraumes durch schriftliche Erklärung
geändert werden. In diesem Fall kann der Kunde den Depotvertrag zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen (auch
innerhalb der Mindestlaufzeit).



6. Haftung
6.1. Die Haftung von JEDV Paul Jenik wird unabhängig vom Rechtsgrund auf den

Gesamtbetrag der Depotgebühren (ohne Umsatzsteuer) für ein Vertragsjahr nach dem bei
Eintritt des Schadenstiftenden Ereignisses gültigen Sätzen beschränkt.

6.2. JEDV Paul Jenik haftet nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene
Einsparungen, Schäden aus Betriebsstörungen oder sonstige mittelbare Schäden und/oder
Folgeschäden.

6.3 Die obigen Haftbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die der
Auftragnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

6.4 Bei einfach fahrlässiger Verletzung vertragswesentlicher Pflichten gelten die
Ziffern 6.1 und 6.2 nicht. Die Haftung von JEDV Paul Jenik ist in jedem Fall jedoch begrenzt
auf den Ersatz vertragstypisch vorhersehbarer Schäden, die für JEDV Paul Jenik in
angemessener und zumutbarer Weise versicherbar sind.

7. Geheimhaltungspflicht, Verschwiegenheitspflicht
Jeder Vertragspartner hat die Pflicht erhaltene Daten bzw. Datenträger und andere
Informationen streng vertraulich zu behandeln und hat die Weitergabe an fremde Dritte zu
unterlassen. Weiters ist über sämtliche Daten absolutes Stillschweigen zu bewahren.

8. Gerichtsstand
Der ausschließliche Gerichtsstand ist vor dem sachlich zuständigen Gericht in Klagenfurt.

9. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Klauseln ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung gilt
als durch eine solche Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Regelung am nächsten kommt und wirksam ist. Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Firma JEDV Paul Jenik in der jeweils gültigen Fassung.

B. Depotangebot

1.1 Geräte

1.2 Grundlage für die Depotberechnung

1.3 Depotgebühren

Datum:

Anbieter Kunde

JEDV Paul Jenik ~Wartungsnehmer~


